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Bebauungsplan Nr. 6 und 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Bälau 
hier: Stellungnahme gemäß § 4(1) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Mit Schreiben vom 14.05.2025 übersandten Sie mir den Entwurf zu dem o.a. Bauleitplan mit 
der Bitte um Stellungnahme. 
 

Fachdienst: 
Regionalentwicklung und 
Verkehrsinfrastruktur 

Ansprechpartner:  

Anschrift: Barlachstr. 2, Ratzeburg 

Zimmer: 226 

Telefon: 04541 888-434 

E-Mail:  

Mein Zeichen: 31.26.1-0054.6 

Datum: 27.06.2025 
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Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Berücksichtigung folgender 
Anregungen und Hinweise: 
 

Fachdienst Wasserwirtschaft  

 
Am nördlichen Rand des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 6 sowie der 8. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bälau verläuft das Gewässer 2.1 des 
Gewässerunterhaltungsverbandes Priesterbach.  
Sollte das Gewässer durch neue Leitungsverlegungen oder Zuwegungen gekreuzt werden 
ist bei mir als zuständiger unterer Wasserbehörde ein Antrag auf Genehmigung gemäß § 23 
Landeswassergesetz zu stellen. 
 
 

 
 

Höhere Verwaltungsbehörde  

Gemäß Punkt 4.3.1 Verfahrenserlass zur Bauleitplanung musste: 
Der Teil B –  Text –  des neuen Planes eine Regelung zur Aufhebung des alten Planes enthalten (z.B.: 

“ Der Bebauungsplan Nummer ... (einschließlich seiner 1., 2., 3. ... Änderung) für das Gebiet ... wird 

gleichzeitig aufgehoben.” ) 
Im neuen B-Plan ist zwar in der Begründung eine Regelung zu finden, dass mit der 
Aufstellung des B-Plans Nr. 6 der B-Plan Nr. 2 teilweise aufgehoben wird, aber nicht in den 
textlichen Festsetzungen selbst. Ich bitte dies, trotz Außerkrafttretens des 
Verfahrenserlasses, entsprechend zur Rechtssicherheit nachzubessern. 

Fachdienst Naturschutz  

 
Wie in Kapitel 1 richtig ausgeführt, wird parallel zum Bauleitplanverfahren der 
Genehmigungsantrag gemäß § 4 BImSchG erarbeitet. Es handelt sich um zwei Verfahren 
die auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen beruhen, so dass eine parallele 
Abarbeitung sehr ungünstig und zu Mehrarbeit führt. Da uns die Unterlagen des BImSchG-
Verfahrens als erstes Vorlagen und wir bereits eine erste Stellungnahme zur 
Vollständigkeitsprüfung abgegeben haben, gehen wir davon aus, dass die Anlagen (WEA) 
mit den Nebenanlagen rein nach den Vorgaben des BImschG-Verfahrens abgearbeitet 
werden und nur „nachrichtlich“ in die Bauleitplanung eingearbeitet werden. Nach Erlass von 
2017 wird die Kompensation pauschal ermittelt. Das betrifft die Fundamente, die Baugrube, 
die temporären Bauflächen, die Bodenlager, die Baustelleneinrichtungsflächen und die 
Rotormontageflächen.  
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Ich gehe davon aus, dass alle darüber hinaus gehenden Eingriffe über die Bauleitplanung 
geregelt (erfasst und bilanziert) werden. Dazu zählen u.a. Neuanlagen von Wegen und 
Straßen, Kranaufstellflächen, Ausbau von vorhandenen Wegen und Straßen, 
Schleppkurven, Temporäre Baustraßen mit Schotter, temporäre Baustraßen mit 
Baggermatten, Kabellegungen innerhalb des Windparkbereiches, Gewässerquerungen und 
Eingriffe in Knicks sowie Feldgehölze und Bäume. 
Wenn für beide Verfahren nur ein LBP eingereicht wird, muss klar erkennbar sein, welche 
Eingriffe und welcher Ausgleich für Anlagen nach BImSchG und welche für Eingriffe gelten, 
die über die Bauleitplanung ermöglicht werden. Eine tabellarische Darstellung wäre hilfreich. 
Aus einer Planzeichnung sollte die Zuordnung des Eingriffs zum jeweiligen Verfahren 
erkennbar sein.  

 

• Zu 6.1.2 Plangeltungsbereich: Südlich des Geltungsbereiches des B-Plan Nr. 6 grenzt 
der B-Plan Nr. 7 mit der Zweckbestimmung des Baus einer Freiflächensolaranlage an. 
Die Freiflächensolaranlage findet auch bei der restlichen Betrachtung kaum eine 
Beachtung, obwohl es zu erheblichen kumulativen Auswirkungen kommt.  

• Zu S 45 § 30: Es stimmt nicht, dass keine gesetzlich geschützten Biotope betroffen sind. 
Knicks gehören in Schleswig-Holstein zu den gesetzlich geschützten Knicks.  

• Eine Ausnahme von dem Biotopschutz kann mit dem Nachweis eines geeigneten 
Ausgleichs in Aussicht gestellt werden.   

• Zu Tab. 15: Tabellen sind sehr gut, um wichtige Inhalte aus dem Text und den einzelnen 
Untersuchungen einfach darzustellen. Diese Tabelle ist allerdings verwirrend und sollte 
angepasst werden, da sie sich auf das gesamte Repoweringvorhaben bezieht. Eine 
solche Tabelle, die sich nur auf die Gemeinde Bälau bezieht, wäre sehr hilfreich. 

• Zur Landschaftsbildbewertung: Ich gehe davon aus, dass die Landschaftsbildbewertung 
als Teil der BImSchG-Genehmigung abgehandelt wird und damit die 
Ausgleichsermittlung über das BImSchG-Verfahren erfolgt und als Ersatzgeld geleistet 
wird. Eine erneute Landschaftsbildbewertung im Rahmen der Bauleitplanung ist damit 
unnötig.  

 
 
Artenschutz 
 
Auch im Hinblick auf den Artenschutz ist nicht ersichtlich, welche Bereiche im BImSchG-
Verfahren bereits abgedeckt wurden und welche durch die Bauleitplanung darüber hinaus 
geregelt werden.  
 
Ein gesonderter Artenschutzbericht inklusive Kartiermethodik- und Ergebnissen wird nicht 
erwähnt oder in Aussicht gestellt, ist aber unbedingt zu erarbeiten.  
Auch im LBP des Büros GFN gibt es keinen Artenschutzfachbeitrag. Der Avifaunistische 
Fachbeitrag und die Horstkartierung sind vor allem für das BImSchG-Verfahren relevant.  
Bezüglich der Zuwegung sind zusätzlich vor allem Angaben über Amphibien, Reptilien und 
Haselmäuse nötig.  
Für die Haselmaus wird anhand von vorhandenen Daten aus umliegenden Bereichen 
angegeben, dass der Eingriffsbereich eine hohe Bedeutung für die Haselmaus hat. Dem wird 
gefolgt. Es sind dementsprechend frühzeitig CEF-Maßnahmen zu planen und umzusetzen.  
Für Reptilien soll für den Bereich der Weihnachtsbaumplantage von einem Worst-Case-
Szenario ausgegangen werden. Hier sind, parallel zu Haselmaus, frühzeitig geeignete CEF-
Maßnahmen zu planen und umzusetzen. 
 
Die kumulative Wirkung dieses Vorhabens zusammen mit B-Plan Nr. 7 mit der 
Zweckbestimmung des Baus einer Freiflächensolaranlage, muss auch im Hinblick auf den 
Artenschutz thematisiert werden.  
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Die Auswirkungen der Zerschneidung von Lebensraum durch zusätzliche Straßen muss 
berücksichtigt werden. 
 
Die im LBP von GFN erarbeiteten Maßnahmen sind teilweise unvollständig in die 
Begründung des B-Plans Nr. 6 übernommen worden, beispielsweise bei der 
Bauzeitenregelung für Gehölzbrüter. Dies ist zu prüfen und anzupassen.  
 
Zu den artenschutzrechtlichen Erfordernissen und Vermeidungsmaßnahmen: 
 

• Maßnahmen für Amphibien fehlen vollständig und sind anhand der Ergebnisse der 
laufenden Kartierung und den Angaben des LBPs von GFN zu erarbeiten. 
 

• Bei der Besatzkontrolle der Reptilien sind mindestens drei Nachsuchen mit negativem 
Vorkommensnachweis zu erbringen, um ein weiteres Absuchen einstellen und 
Bauarbeiten auf der Fläche zulassen zu können. 
 

• Maßnahmen für Haselmäuse fehlen vollständig und sind zu erarbeiten.  
Die Haselmaus ist nicht nur bei Knickentfernungen, sondern auch bei 
Gehölzrückschnitten oder Bodenarbeiten in der Nähe von Gehölzen zu berücksichtigen.  

 

• Im Hinblick auf Fledermäuse ist die Bautätigkeit auf die helle Tageszeit zu begrenzen. 
 

• Im LBP von GFN wird für die Bodenbrüter eine Bauzeitenregelung vom 01.03. bis zum 
15.08. und für die Gehölzbrüter eine Bauzeitenregelung vom 01.03. bis zum 30.09. 
angegeben. Dies ist zu übernehmen, da auch hier Knicks betroffen sind und damit 
Brutstätten von Gehölzbrütern. Außerdem ist eine Vergrämung für Bodenbrüter mit in die 
Maßnahmen aufzunehmen, wie es auch im LBP von GFN vorgesehen ist.  

 

• Die Beleuchtung der Baustelle ist insektenfreundlich zu gestalten (max 2700 K, keine 
Ausleuchtung des oberen Halbraums, Einsatz von UV-Filtern).  

 
 

 
 
Städtebau und Planungsrecht: 
 
Die 3 neuen Repoweringanlagen befinden sich innerhalb des Vorranggebietes für 
Windenergie. Der Geltungsbereich liegt jedoch nicht vollständig innerhalb des 
Vorranggebietes, insofern ist die Aussage auf S. 52 der Begründung nicht ganz korrekt. 
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Teilfortschreibung zum Thema „Windenergie an Land“ des Landesentwicklungsplans 
Schleswig-Holstein -Fortschreibung 2021- Entwurf 2024: der 2. Entwurf liegt vor. 
 
Regionalplan 1998 für den Planungsraum I und Regionalplan Planungsraum III – 
Neuaufstellung, Entwurf 2023: der 2. Entwurf liegt vor und ist als sonstiges Erfordernis der 
Raumordnung zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Seite 2 von 2 

Seitens des Gewässerunterhaltungsverbandes sind folgende Auflagen bei der Verlegung von Ver- und 

Entsorgungsleitungen und Bebauung im Bereich von Verbandsgewässern zu berücksichtigen: 

1. Gewässerunterkreuzungen mit Ver- und Entsorgungsleitungen müssen im geschlossenen
Verfahren durchgeführt werden. Ausnahmen sind mit dem Verband gesondert abzustimmen.

2. Ein beidseitiger Unterhaltungsschutzstreifen ist gem. Verbandssatzung (bei offenen Gewäs-
sern 5,0 m ab Böschungsoberkante, bei Rohrleitungen 3,0 m ab Leitungsachse gemessen) ist
von Bewuchs und jeglicher Bebauung (dazu zählen auch Aufschüttungen/Abgrabungen) freizu-
halten.

3. Bei der Unterkreuzung ist zur Gewässersohle (Ausbauzustand) bzw. Rohrsohle ein Abstand
von mindestens 1,50 m einzuhalten. Der von Leitungen frei zu haltende Bereich ergibt sich
darüber hinaus aus den o.a. Skizzen.

4. Die Unterkreuzung soll nach Möglichkeit im rechten Winkel erfolgen.

5. Gewässerkreuzungen sind vor Ort durch eindeutige, gut sichtbare und dauerhafte Hinweis-
schilder in der Flucht der Einfriedigung/der Böschungsoberkante zu kennzeichnen. Die Be-
schilderung darf die Gewässerunterhaltung nicht behindern. Sie bleibt Eigentum des jeweiligen
Leitungsbetreibers und ist durch diesen zu erhalten. Ein Verzicht auf die Beschilderung bedarf
der Zustimmung des Verbandes.

6. Nach Abschluss der Arbeiten sind dem GLV Hzgt. Lauenburg unverzüglich und unaufgefor-
dert Bestandspläne und Bohrprotokolle der Gewässerkreuzungen auszuhändigen. Die Leitung
ist darin mit Höhenbezug zum unterkreuzten Gewässer in Lage und Längsschnitt darzustellen.

7. Die Haftung für künftige Schäden an der kreuzenden Leitung, die infolge unsachgemäßer Ver-
legung bzw. ursächlich einer Nichteinhaltung der hier formulierten Auflagen entstehen, wird von
den Verbänden abgelehnt.

8. Die Erhaltung sowie Unterhaltung von Kreuzungsbauwerken obliegen dem Baulastträger.

9. Der Beginn und das Ende der Baumaßnahme ist dem Gewässerunterhaltungsverband mitzu-
teilen.

10. Nach Beendigung der Nutzung bzw. des Betriebes ist die Leitung durch den Betreiber zurück-
zubauen. Der Rückbau ist dem Verband anzuzeigen.

Stand: 06.01.2025 
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PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 

 
Elisabeth-Haseloff-Str. 1 
23564 Lübeck 
 
 
 

 
Walksfelde, 19.06.2025 

 
P733   8. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung vorhaben-
bezogener Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Bälau 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange ist die Gemeinde Walksfelde um eine Stellungnahme zu obigen Planungen 
gebeten worden. 
Die Gemeinde Walksfelde ist durch die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Bälau unmittelbar 
betroffen. Die Plangeltungsbereiche der o.g. Planungen befinden sich in Sichtweite der 
Gemeinde Walksfelde. Zudem gehen die Wirkungen der Windkraftanlagen aufgrund ihrer 
Größe unstrittig auf das Gemeindegebiet der Gemeinde Walksfelde über.  
 
Zunächst möchte ich festhalten, dass sich die Gemeinde Walksfelde bislang mit den 
vorhandenen und auch den gerade neu errichteten Windkraftanlagen arrangiert hat, 
obwohl innerhalb der Gemeinde Walksfelde auch diverse andere Stimmen zu hören 
waren. Allerdings steht die Gemeinde Walksfelde einem Repowering auf der 
vorhandenen Fläche in der derzeitig geplanten Form kritisch gegenüber. Eine 
Vergrößerung der Anlagen führt unweigerlich zu einer größeren Betroffenheit in der 
Gemeinde.  
 
Die massive Erhöhung der Anlagen um mehr als das 2,5-fache (!) zu den Altanlagen und 
nochmals mehr als 50 m zu den gerade neu errichteten Anlagen sorgt für eine deutliche 
Zunahme der von den Windenergieanlagen ausgehenden Nachteile, wie 
Geräuschkulisse, Schattenwurf, Infraschall, etc. Die nochmalige deutlich Erhöhung der 
neu geplanten Windkraftanlagen führt zu einer erdrückenderen Wirkung in den 
Nachbargemeinden; sie werden weithin sichtbar alles je Dagewesene überragen. Hinzu 
kommt, dass die geplanten Anlagen topografisch höher über NN liegen als die Gemeinde 
Walksfelde. Die geplanten Anlagen bilden auf diese Weise ein erdrückendes Element und 
bedeuten daher eine erhebliche Beeinträchtigung. Ich fordere daher zumindest eine 
Reduzierung der Höhe der geplanten Anlagen auf maximal die Höhe der gerade in Bau 
befindlichen Anlagen.  

Gemeinde Walksfelde 
Bürgermeisterin 

 
 

 
 

Dörpstraat 6a 
23896 Walksfelde 
  
Tel.  
E-Mail  

    web            www.Walksfelde.de 
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Auf Grundlage der vorgelegten Planung wird der Geräuschpegel der Rotoren weiter als 
bisher in die Nachbargemeinden getragen, der Schattenwurf wird die umliegenden 
Gemeinden weitaus stärker treffen als bisher.  
Darüber hinaus gebe ich zu bedenken, dass der Windpark innerhalb der Flugroute 
verschiedener Großvögel liegt. Es ist nicht auszuschließen, dass es aufgrund der 
veränderten Höhe und der Sogwirkung der größeren Windradflügel zu vermehrten 
Kollisionsschäden mit Großvögeln, aber auch mit Fledermäusen kommen kann. 
Um die mögliche Gefahr der Tötung durch Rotorschlag zu reduzieren, ist die Höhe der 
Anlagen idealerweise beim Status Quo zu belassen; sie sollte maximal auf die Höhe der 
gerade in Bau befindlichen Anlagen begrenzt werden.  
 
Ganzheitlich betrachtet ergibt die vorgelegte Planung in der vorgelegten Form eine 
Schlechterstellung der Gemeinde Walksfelde, aber auch generell der im Umkreis der 
Anlagen lebenden Menschen und der Flora und Fauna, so dass die Gemeinde sich im 
jetzigen Planungsstadium gegen die Planung ausspricht. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
(Bürgermeisterin) 
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1 Lorentzendamm 16124103 Kiel 

An: 

PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 

Elisabeth-Haseloff-Straße 1 

23564 Lübeck 

Betreff: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 

Landesverband 

Schleswig-Holstein e. V. 

Lorentzendamm 16 

24103 Kiel 

Tel. 1-49 431 66060-0 

Fax 1-49 431 66060-33 

Kiel, Datum 20.6.2025 

(Baugesetzbuch) und die frühzeitige öffentliche Auslegung des Vorentwurfs der 8. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bälau gemäß § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 

Sehr geehrtes Team von Prokom, 

-- bedankt sich für die die Möglichkeit der Beteiligung und regt an, die zu leistenden 
Ausgleichsmaßnahmen hier im Kreis umzusetzen und nicht, wie geplant, in den Kreis 
Schleswig-Flensburg abzugeben. 

Begründung: 
Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass für die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
durch das geplante Repowering im Plangeltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 6 sich für alle drei Windenergieanlagen ein Ausgleichsflächenbedarf im 
Umfang von insgesamt rd. 8,85 ha ergibt. Als Ausgleich für Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes ergibt sich für alle drei Windenergieanlagen im Plangeltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 ein Ausgleichsflächenbedarf von rd. 15,8 ha. 

Der Ausgleich soll durch Ausgleichsflächen und Ökokonten erbracht werden. Dafür steht das 
Ökokonto „Grumby II" (Az.: 661.4.03.126.2024.01) der Gemeinde Twedt, Kreis Schleswig­
Flensburg zur Verfügung. Für dieses sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
► Anlage von arten- und strukturreichem Dauergrünland
► Extensivierung

Spendenkonto 

Förde Sparkasse 

IBAN 

DE33 2105 0170 0092 0060 0600 06 

BIC NOLADE 21 KIE 

Geschäftskonto 

Förde Sparkasse 

IBAN 

DE35 2105 0170 0092 0030 60 

BIC NOLADE 21 KIE 

Vereinsregister 

Kiel VR 2794 KI 

Steuernummer 

20/290/75910 

UmwRG. Spenden und 

Mitgliedsbeiträge sind 

steuerabzugsfähig, Erbschaften und 

Vermächtnisse anden BUND sind 

Einwender:in 1e
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➢ Anlage von Blänken

➢ Abziehen des Oberbodens in Hangbereichen

➢ Anlage von Knicks

 steht auf dem Standpunkt, dass Kompensationsmaßnahmen vor Ort verwendet 
werden sollten, also möglichst in der Nähe von Bälau, und zwar für die wertgebenden Arten, 
die besonders beeinträchtigt werden und in den Planungsunterlagen auf S.14 genannt 
werden:  

„Die Datenabfrage beim Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein sowie die avifaunistische 
Untersuchung des Gebiets ergaben, dass verschiedene Tierarten in der Umgebung des 
Plangeltungsbereiches vorkommen: 
• Windkraftsensible Großvögel: Rot- und Schwarzmilan, Uhu, Weißstorch,
Rohrweihe, Kranich, Wiesenweihe, Rabenkrähe.
• Brutvögel: 37 Brutvogelarten wurden erfasst, darunter sechs wertgebende
Arten wie Bluthänfling, Feldlerche, Neuntöter, Rebhuhn, Star und Wiesen- 
pieper.
• Fledermäuse: Es gibt mehrere Nachweise von Fledermausquartieren in
der Umgebung, unter anderem des Großen Abendseglers und der Zwerg- 
fledermaus.
• Haselmaus: Der nächstgelegene Nachweis stammt aus 1,5 km Entfernung
südwestlich des Neubaus.
• Rothirsch: Der Plangeltungsbereich liegt innerhalb eines Fernwechselkor- 
ridors für Rothirsche, der gemäß dem Rotwildwegeplan des Landesjagd- 
verbands SH festgelegt wurde.
• Fledermausarten: Der nächstgelegene Nachweis stammt vom Großen
Abendsegler aus Hammer, rd. 1,8 km nördlich des Plangeltungsbereiches8. Änderung des F-
Plans und vorhabenbezogener B-Plan Nr. 6 der Gemeinde Bälau“

Zum Rotmilan: 
Als Fördermöglichkeit für den Rotmilan nennt die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 

Schleswig-Holstein und Hamburg (OAGSH) Folgendes: Ein vielversprechender Ansatz für 
Habitatverbesserungen werde im Rahmen des Projektes „Rotmilan – Land zu Leben“ erprobt, 
und zwar durch die Anlage von Kleegrasflächen, die in der Brutzeit streifen- oder 
abschnittsweise gemäht werden, um während der Brut- und Aufzuchtzeit eine bessere 
Nahrungsverfügbarkeit zu schaffen und um die in Schleswig-Holstein meist geringen 
Bruterfolge zu verbessern. Die OAGSH bemängelt, dass der Flächenanteil von Futterpflanzen 
wie Kleegras oder Luzerne in Schleswig-Holstein bisher viel zu gering sei. Der BUND regt an, 
diesen Vorschlag durch das Planungsbüro aufzugreifen, um einer durch WEA 
beeinträchtigten Art hier vor Ort zu helfen. Denn für den Rotmilan gilt Folgendes, ebenfalls 
zitiert nach der OAGSH: 

„Im Zusammenhang mit dem anstehenden weiteren Ausbau der Windenergienutzung ist zu 
befürchten, dass das Kollisionsrisiko steigt. Der Rotmilan gehört in seiner Eigenschaft als 
häufig niedrig durch die Landschaft patrouillierender Flugjäger, der auch gerne Aas aufnimmt, 
zu den häufigsten Anflugopfern von Windenergieanlagen. Weil die Errichtung neuer 
Windenergieanlagen zukünftig auch vermehrt im Hauptverbreitungsgebiet des Rotmilans 
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erfolgen wird, sind die Auswirkungen dieser Landschaftsveränderungen im Rahmen dieser 
Bewertung noch nicht abschätzbar.“ 

Der Rotmilan wird nur exemplarisch aufgeführt, es ließen sich für die o.g. Arten sicher 
ebenfalls geeignete Maßnahmen finden, die sinnvolle Ausgleichsmaßnahmen hier vor Ort 
wären. 

Zum Rothirsch 

In den Planunterlagen steht zum Rotwild: 

Der Plangeltungsbereich liegt innerhalb eines Fernwechselkorridors für Rothirsche, der gemäß 
dem Rotwildwegeplan des Landesjagdverbands SH festgelegt wurde.  

Und weiter heißt es: 

Der Plangeltungsbereich befindet sich in einem Gebiet mit Standwild, in welchem es 2019 so- 
wohl Wildtiernachweisungen als auch Tierfunde gab. Nach Nordosten (rd. 2 km) 
befindet sich der Elbe-Lübeck-Kanal und nach Südosten (rd. 2 km) die B207. Der 
Plangeltungsbereich liegt innerhalb des Kernraums, jedoch außerhalb des Ver- 
bundnetzes für Großsäuger vom Bundesamt für Naturschutz (BfN). 

Der Elbe-Lübeck-Kanal fungiert als Hauptbiotopverbundachse und der Kreis ist ein 
bedeutsamer Wanderkorridor für Säugetiere. Daraus ergeben sich Verpflichtungen. Vor allem 
wandernde, anspruchsvolle Arten wie der Rothirsch brauchen Korridore, um genetisch nicht 
zu verarmen. Hierfür tragen das Land SH und der Kreis Herzogtum Lauenburg eine ganz 
besondere Verantwortung. Der Rotwildwegeplan (Dataport) und die Biotopverbundkarten für 
den Kreis Herzogtum Lauenburg (LRP, Stand 2020) können als Strukturen für neue Knicks, die 
als Ausgleichsmaßnahmen vor Ort neu errichtet werden, dienen. Die wichtigsten 
Wanderrouten des Rotwildes und anderer wandernder Arten wie der scheuen Wildkatze 
dürfen keinesfalls durch WEA verstellt werden. Im Gegenteil, diese Verbundachsen müssen 
aufgewertet werden, damit sie auch für waldgebundene Arten passierbar bleiben. Neue 
Knickanlagen an strategisch wichtigen Stellen wären eine gute Möglichkeit, um Deckung für 
den Rothirsch zu schaffen. In den Planungsunterlagen steht, dass die Knickstrukturen rund 
um die Windenergieflächen dem Rothirsch keine ausreichende Deckung geben, obwohl er 
dort als Standwild vorkommt. Gleichzeitig würden viele andere der o.g. Tierarten von einer 
Ausweitung der Knicklandschaft profitieren. Das Offenhalten von Wanderkorridoren ist in der 
Zeit des Artensterbens ein ebenso wichtiges gesellschaftliches Ziel wie die Energiewende, 
denn gerade bei sich erwärmenden Temperaturen brauchen Tiere die Möglichkeit, auch in 
den Norden abwandern zu können.  

Zur Wildkatze 
Das Positionspapier „Das Screening in der RED III“ BWE Bundesverband Windenergie gibt 
Tipps, wie ein schneller Ausbau erfolgen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass erhobene 
Umweltdaten benutzt werden dürfen. Es müsse aber eine Deltabetrachtung stattfinden, bei 
der überprüft wird, ob neue SUP-relevante Daten seit Planerstellung hinzugekommen seien. 
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Das betreffe in der Regel nur neue Artvorkommen, die bei Planveröffentlichung noch nicht 
bekannt waren oder die Neuausweisung von Natura2000-Gebieten. 

In Schleswig-Holstein ist die Wildkatze als neue Art seit 2025 nachgewiesen, auch für diese 
besonders geschützte Art wären Waldkorridore, aber zumindest Knicks von besonderer 
Bedeutung, damit sie verinselt liegende Wälder erreichen kann. Es wäre also mehr als 
sinnvoll, neue Knicks im Herzogtum Lauenburg anzulegen statt im Kreis Schleswig-Flensburg 

in Twedt. In den Planunterlagen steht: 

Die Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung nachteiliger Auswirkungen auf das 
Schutzgut Biologische Vielfalt werden multifunktional über die Schutzgüter Tiere und Pflanzen 
formuliert. 

Die etwas dunkle Rede ließe sich mit einem Konzept erhellen, das zum Ziel hat, im 
Herzogtum Lauenburg Waldkorridore oder Knicks zwischen Wäldern anzulegen, damit 
Rothirsch und Wildkatze wandern können. Dazu ließen sich die Ausgleichsmaßnahmen durch 
WEA vor Ort in der Nähe von Bälau nutzen. 

Wir bitten Sie, uns über die Abwägung unserer Einwendungen zu informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Als Anhang und zu Ihrer Info sende ich Ihnen den LN Artikel vom 18.5.2025 über die 
Europäische Wildkatze zu. 
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FREITAG, 16. MAI 2025 

Ausgestorbene Europäische Wildkatze 
im Herzogtum Lauenburg gesichtet 

Das Landesamt für Umwelt konnte ein Tier fotografieren - Art lebt in Waldgebieten und ist scheu 

VON LENA STEFFENS 

HERZOGTUM LAUENBURG. Sie 
hat einen breiten buschigen 
Schwanz, eine typische Na­
ckenzeichnung mit meist vier 
schwarzen Streifen, ist nacht­
al<tiv - und gilt in Schleswig­
Holstein eigentlich schon lan­
ge als ausgestorben. Doch im 
März gelang es dem Landes­
a,mt für Umwelt (LfU), die 
Europäische WUdkatze mit 
landeseigenen Kameras, mit 
denen sonst die heimischen 
Wolfsbestände dokumentiert 
werden, zu fotografieren. 

Die Qualität der Aufnah­
men aus dem Kreis Herzog­
tum Lauenburg ist für einen 
sicheren Nachweis der Art 
ausreichend, da der buschige 
Schwanz sehr gut-zu erken­
nen ist, wie das LfU mitteilt. 
Damit bestätige oich der Ver­
dacht, dass sich eine Wildkat­
ze -in der Fachsprache „Felis 
sylv,estris" - genannt, in 
Schleswig-Holstein aufhalte. 
Zuvor habe es aus verschie­
denen Bereichen im Kreis 
Herzogtum Lauenburg Hin­
weise bzw. Nachweise auf 
eine Wildkatze gegeben. 

Katzenart kommt besonders 
in großen Waldgebieten vor 

Die Europäische Wildkatze 
ist bereits im Mittelalter aus­
gestorben. Grund dafür war 

Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist eine Europäische Wildkatze gesichtet worden - hier aufgenommen 
von einer Wildkamera. FOTO: LANDESAMT FÜR UMWELT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 

damals die weiträumige Ver­
nichtung des Wal(les, welcher 
der Lebensraum dieser Artist. 
„ Damals ist fast alles für die 
Hanse, die Salzgewinnung 
und den Schiffbau abgeholzt 
worden", so das LfU. In den 
vergangenen Jahrzehnten 
hat sich die Waldkatze, wie 
das Tier aufgrund seines Le­
bensraums auch genannt 

wird, dann aber langsam wie­
der nach Norden ausgebrei­
tet, bis in Bereiche der Lüne­
burger Heide. Die Elbe stellte 
für die weitere Ausbreitung 
der Art zunächst eine Barriere 
dar. Zumindest ein Einzeltier 
hat diese nun aber überwun­
den. 

Die Europäische Wildkat­
ze ist europaweit streng ge-

schützt. Dadurch, dass man 
darauf verzichtet hat, auf ver­
meintlich „ wildernde Haus­
katzen" zu schießen, hat sich 
die Art in vielen Bereichen 
Deutschlands wieder ausge­
breitet. Laut BUND konnten 
besonders hohe Bestands- . 
dichten etwa in den großen 
Waldgebieten im Westen 
(Eifel, Hunsrück) und Mittel-

So sehen die Europäischen 
Wildkatzen aus. FOTO: DPA 

deutschland (Leine-Weser, 
Harz, Hainich) nachgewiesen 
werden. 

LfU freut sich über 

Fotofallen-Bilder 

Experten hoffen nun, dass die 
Art auch in den waldreichen 
Regionen Schleswig-Hol­
steins wieder eine neue Hei­
mat findet. 

Ob sich der scheue und zu­
rückhaltend lebende Wald­
bewohner dauerhaft in der 
Region ansiedeln wird oder 
nur auf Wanderschaft ist, blei­
be abzuwarten, heißt es vom 
LfU. Hinweise wie Fotofallen­
Bilder können dem Landes­
amt für Umwelt in Schleswig­
Holstein per Mail an poststel­
le.flintbek@ltu.landsb.de ge­
meldet werden. 
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-· Sechseichener Weg 39. 23879 Mölln

PROKOM GmbH 
Elisabeth-Haseloff-Str. 1 
23564 Lübeck 

Per Mail 

Ihr Zeichen: 

Gemeinde Bälau 

Ihr Schreiben vom: 

08.05.2025 

unser Zeichen: 

2025-13-Bälau 

8. Änderung des Flächennutzungsplans und
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6
Bekanntmachung gern. §2 Abs. 1 Satz 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

• - bemängelt, dass die Ausschlussfrist für
Gehölzrikkschnitt/Rodung zum Schutz von Gehölzbrütern in den
Planungsunterlagen (BegründungNorentwurf zum oben
genannten Vorhaben) nicht näher konkretisiert wird. Eine
Ausschlussfrist vom 01.03. bis einschließlich 30.09. ist ein
sinnvoller und in vielen Vorhaben üblicher Zeitraum, in dem keine
Bäume oder Gehölze zurückgeschnitten oder gerodet werden

Mölln, 03.06.2025 

Landesgeschäftsstelle Schleswig­
Holstein 

Bereich Verbandsbeteiligung 

Tel. 04321 - 75 720 72 direkt 

Tel. 04321 - 75 720 60 

Fax 04321 -75 720 61 

BIC NOLADE21SHO 

Einwender:in 2
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dürfen, um in Bäumen und Gehölzen brütende Vögel und ihre Nachkommen zu 
schützen. 

- fordert außerdem, dass die Reptilienschutzzäune schon Ende Februar
errichtetsein müssen, da bei warmer Witterung Reptilien auch schon im März
aktiv sein können.

behält sich Ergänzungen seiner Stellungnahme vor. 
bittet um Rückäußerung, wie über seine Stellungnahme befunden 

wur e sowie um weitere Beteiligung am Verfahren. 

Mit freundlichem Gruß 
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